
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Beratungsmandat 

 

 

 

 

 

Die Rechtsanwälte 
 
 

Dr. Brunner & Partner  
 
 
werden in der Angelegenheit 
 
 
 
 
 
wegen:  
 
 

beauftragt, mich zu beraten. Im Rahmen dessen sind sie befugt, Auskünfte einzuholen 

über Sachen, Vermögen oder Personen, unbeschadet der Rechte Dritter. Insbesondere 

sind sie befugt, bei staatlichen oder privaten Stellen, auch soweit diese meine Geschäfte 

besorgen, Auskünfte betreffend meine Person, mein Vermögen oder bestimmte 

Vermögenswerte einzuholen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
Ort,   Datum     Unterschrift 


